Bebauungsplan mit integrierter Grinordnung

"Hubertushdhe”
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PRAAMBEL

Auf Grund

- §2Abs. 1,889, 10, 13 und 13 a Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedndert worden ist,

- Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23.
Juni 2023 (GVBI. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 327) und
durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 371) geédndert worden
ist,

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist,

- der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 568),
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert
worden ist,

- Art. 23 ff. Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
August 1998 (GVBI. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-1), das zuletzt durch § 1 Abs. 6 der
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist,

erlasst der Markt Frontenhausen den Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung
~,Hubertushéhe® als Satzung:

§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

Fur den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integrierter
Grinordnung ,Hubertushdhe® ist die Planzeichnung M 1:500

vom 22.07.2024 maligebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung ,Hubertushéhe* besteht aus:

1. Planzeichnung (M 1:500) mit zeichnerischem Teil vom 22.07.2024 und den
planlichen und textlichen Festsetzungen sowie textlichen Hinweisen

2. Begrindung (Teil E.) vom 22.07.2024
3. Erlauterungsbericht zur Griinordnung (Teil F.) vom 22.07.2024

Markt Frontenhausen, den ........c..ccoceeuvvennn.

Dr. Franz Gassner, Erster Burgermeister

A. Festsetzung durch Planzeichen

A.1 Art baulicher Nutzung

A1.1

A.2 MaR baulicher Nutzung

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO,

A21 VGI+D maximal zulassige Anzahl an Vollgeschossen,

hier z.B. 2VG + ausgebautes Dachgeschoss
A22 WH 7,50m maximal zulassige Wandhdhe in Meter, hier z.B. 7,50m
A23 FH11,20m maximal zulassige Firsthdhe in Meter, hier z.B. 11,20m

A.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
A.3.1

— Baugrenze; die Geltung des Art. 6 BayBO wird angeordnet
A32 Baugrenze fir Balkone; die Geltung des Art. 6 BayBO
wird angeordnet
A33 ——-=T Stellplatze (ST)
A34 —-IC Baugrenze fir Tiefgaragen (TG)

A.4 Bauliche Gestalt / Wohnungen
A41 SD Satteldach oder Flachdach zul&ssig

A4.2 WoE 30 maximal zulassige Anzahl an Wohungen, hier 30

A.5 Verkehrsflachen
A51 [ ]

Private Verkehrsflache,
hier Erschlielungsstral’e und TG Abfahrt
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A.6 Schutz, Pflege. Entwicklung von Natur und

Landschaft

A.6.1 @
A6.2

A6.3

A6.4

zu pflanzender Baum, Standort als Hinweis

zu pflanzender Strallenbaum

Flache mit Pflanzbindung, mit Bezug zu
textlicher Festsetzung 7.3

]

Private Grunflache hier Spielplatz

A.7 BemaRung

AT7A

S

A7.2 $ 403,00

, 001, Bemalung

festgesetzter Hohekoten-Bezugspunkt,
hier z.B. 403,00 Meter Giber Normal Null

A.8 Sonstige Planzeichen

A.8.1

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Nachrichtliche Ubernahmen

N.1

Bodendenkmal

B. Hinweise durch Planzeichen

B.1
B.2
B.3

B.4
B.5

B.6

B.7
B.8

]

geplanter Neubau
bestehende Flurgrenze

bestehendes Geb&aude

740 bestehende Flurnummer
35 bestehende Hausnummer
[ 413,00

Hoéhenlinie in Meter G.N.N, hier z.B. 413,00 GNN
in 0,5m-Schritten

Baum wird gerodet

I—
S
N

sonstiger Baum/Strauchbestand

Nutzungschablone

WH max. zulassige Wandhohe

FH max. zulassige Firsthdhe

VG |1+4D max. zuldssige Anzahl an
Vollgeschossen

D zuléssige Dachform
SD = Satteldach

WoE max. zulassige Anzahl an
Wohnungen

1.1

21
211

21.2

211

2.2
2.21

222
23

24
241

242
243
244

2.5
251

3.2

3.3

5.1
5.1.1

51.2

51.3
5.2
5.3

54
5.5

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Art der baulichen Nutzung
WA (Wohngebiet) gem. § 4 BauNVO

Zulassig sind:
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVvVO
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVvO

Wohngeb&ude,

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden,

sowie nicht stdrende Handwerksbetriebe,

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVvVO

Nicht zul&ssig sind:

§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVvVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVvVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVvVO
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVvVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVvVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNvVO

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
Anlagen fur Verwaltungen,

Schank- und Speisewirtschaften
Gartenbaubetriebe,

Tankstellen.

MaR der baulichen Nutzung

Zulassige Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl:
Die maximal zulassige Grundflachenzahl betragt 0,40.

Zulassige Uberschreitungen:

Die maximal zulassige Grundflachenzahl darf durch Anlagen des § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO (Stellplatze
und Zufahrten), § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (Nebenanlagen i.S. des § 14 (Gartenwege)) und § 19 Abs. 4
Satz 3 BauNVO (baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird,) bis zu einer maximalen GRZ von 0,70 Uberschritten werden, wobei einschrédnkend
dazu Nebengebadude i.S. einer Nebenanlage (aulerhalb der Baufenster) auf eine Gesamtflache 50gm
bezogen auf den gesamten Geltungsbereich begrenzt wird.

Die maximal zulassige Geschossflachenzahl betragt 1,2.

Zulassige Haustypen / Wandhéhen

Die zulassigen Wandhoéhen definieren sich durch planliche Festsetzung in Meter. Die zuldssige Wandhéhe
darf fir Aufzugstiirme um 1,2m Uberschritten weden, die Gesamtflache der Uberschreitung darf 20gm
nicht Uberschreiten.

Die zulassigen Wandhohen fir Garagen (GA), Carports (CA) und Nebengebdude (NG) max. 3,0m

Maximal zulassige Wandhdéhe

Die traufseitige Aulenwandwandhdhe wird bei Hauptgebduden vom festgesetzten
Hohenkotenbezugspunkt, bei Nebengebduden vom kiinftigen Gelande bis zum Schnittpunkt der
AuRenflache der Auflenwand mit der Dachhautoberkante gemessen.

Zuldssige Geldndeveranderungen / Mauern
Abgrabungen bzw. Aufschittungen auf Bauparzellen sind bis maximal 1,0m zulassig.
Ein direktes Aneinandergrenzen von Abgrabung und Aufschiittung ist unzuldssig.

Der bestehende Gelandeverlauf ist an den Grundstiicksgrenzen zu erhalten.
Ein Freilegen der Untergeschosse ist unzuldssig.

Stitzmauern sind nur bis zu einer Hohe von 1,0m zuldssig, ausgenommen hiervon sind Stiitzmauern im
Bereich der Tiefgaragenabfahrt, diese sind bis 4,0m zulassig.

Zuléssige Geschosse
Die maximale Anzahl an Vollgeschossen definiert sich durch Planzeichen.

Bauweise / Uberbaubare Grundstiicksfliche

Bauliche Anlagen sind jeweils innerhalb der dafiir vorgesehenen Baugrenzen zulassig.
Balkone, Stellplatze (St) und Tiefgaragen (TG) sind auch innerhalb der Baugrenzen fur Hauptgeb&aude
(Planzeichen A 3.1) zulassig.

Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO, Stellplatze, private Verkehrsflachen, nicht iberdachte Terrassen,
Gartenwege und Entwasserungseinrichtungen sind innerhalb und auf3erhalb der Baugrenzen jedoch nicht
in Flachen mit Pflanzbindungen und Privaten Grinflachen zul&ssig.

Fur Kellerabgéange, AuRentreppen und Eingangsiiberdachungen bis zu einer Tiefe von 1,5 m und einer
Gesamtflache von 30gm und Tiefgarageneinhausungen bis zu einer Tiefe von 6,5m und einer
Gesamtflache zu 30gm jeweils bezogen auf das gesamte Baugrundstiick ist eine Uberschreitung der
Baugrenzen zuléssig.

Abstandsflachen
Es wird die Geltung des Art. 6 BayBO angeordnet.

Bauliche und stadtebauliche Gestalt

Zulassige Dachneigung und -form
Zulassig sind Satteldacher bis zu einer maximalen Dachneigung von 25°

Far Satteldacher zutreffend:

Zuldssige Dachaufbauten:

Es sind max. 3 Gauben je Geb&udeseite zuldssig

Kombinationen von Gauben und Dachflachenfenstern sind unzuldssig.

Gauben missen mind. 2,50m von der giebelseitigen Gebaudekante entfernt sitzen.
die Gesamtbreite aller Gauben darf max. 1/2 der Gebaudelange betragen

die Breite der Gaube darf 4,00m Auflenmal nicht Gberschreiten.

Gauben diirfen nur in einer Ebene angeordnet sein.

Solar- und Photovoltaikanlagen:
sind zul&ssig.

Solar- und Photovoltaikanlagen sind nur in der Neigung des jeweiligen Daches zulassig.

Die Traufe (Dachrinne) muss durchlaufend ausgebildet sein ausgenommen im Bereich der Dachaufbauten.
Die Firstlinie muss durchlaufend ausgebildet sein.
Dacheinschnitte sind unzuldssig.

Dacheindeckung:
Décher sind nur in rot, rotbraun oder grau bis schwarzen Ténen zul&ssig.

Der Dachfirst muss in L&ngsrichtung verlaufen.

Der Dachiiberstand der Hauptgeb&ude ist bis maximal 1,0m zulassig.
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Stellplatze/Nebengebaude/Tiefgaragen

Die Anzahl der erforderlichen Stellplatze richtet sich nach folgendem Schlissel:
a) Je Wohnung sind 2 Stellplatze auf dem jeweiligen Grundstiick nachzuweisen
b) fir Wohnungen bis zu 50gm ist nur ein Stellplatz nachzuweisen.

b) sonstige nicht durch a) bzw. b) definierten Festsetzungen gem. GaStellV

Zulassige Dachformen fir Nebengebdude:
Dacher sind bei Nebengebauden als Satteldach mit einer Dachneigung bis max. 25°, oder als
begriintes/gekiestes Flachdach bis max. 8° zulassig.

Offene Stellplatze, Garagenzufahrten und Gartenwege missen in wasserdurchlédssiger Ausfiihrung
hergestellt werden.

Stellplatze und Lagerflachen, sowie sonstige Bewegungsflachen, die aus funktionellen Griinden
nicht versiegelt sein missen, sind in wasserdurchlassigem Belag auszufiihren.

Tiefgaragenaufgange oder -abgange sind aul3erhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen unzulassig.

Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebaudeteilen ist - soweit sie nicht Uberbaut werden - eine
Vegetationsflache bestehend aus einer mind. 0,30 m starken gefligestabilen Bodensubstratschicht
(Zusammensetzung der Vegetationsschicht gemaR FLL-Richtlinien) einschlieBlich einer Dranschicht
von max. 6 cm fachgerecht aufzubauen. Fir Baumpflanzungen ist die Stérke der Bodensubstratschicht
einschliellich max. 6 cm Dranschicht auf mindestens 0,80 m zu erhéhen. Die Tiefgarage darf sich
oberirdisch nicht im Geldnde abzeichnen.

Griinordnung

Pflanzung innerhalb der Baugrundstiicke:

Innerhalb der Baugrundstiicke sind die in der Planzeichnung festgesetzten Bdume bzw. mindestens je
angefangener 300 gm Grundstiicksflache ein heimischer Baum/Obstbaum gemaR Artenliste (C.
Festsetzungen durch Text Pkt. 7.9.1 bis 7.9.2) zu pflanzen. Die Baume sind spatestens in der
Vegetationsperiode nach Bezugsfertigkeit zu pflanzen.

Strallenbaume:

Die als zu pflanzend festgesetzten StralRenbdume sind zusatzlich zu den unter C 7.1 festgesetzten
Baumen als Hochstamm in der Qualitat Sol. 3xv StU 14-16 gemaR Artenliste (C. Festsetzungen durch Text
Pkt. 7.9.1 bis 7.9.2 oder) zu pflanzen.

Die Baume sind spatestens in der Vegetationsperiode nach Bezugsfertigkeit zu pflanzen.

Flache mit Pflanzbindung
Je angefangener 10m Lange der Flache mit Pflanzbindung sind 10 heimische Straucher in der Qualitat v.
Str. 100-125 gem. Artenliste C. Festsetzungen durch Text Pkt. 7.9.3 zu pflanzen

Bei Ausfall eines Baumes oder Strauches ist gemaR der festgesetzten Pflanzqualitdten und Arten
Ersatz zu leisten. Die Ersatzpflanzung ist spatestens in der Vegetationsperiode nach Ausfall zu leisten.

Bei Neupflanzungen oder Ersatzpflanzungen sind Lageabweichungen vom festgesetzten Standort bis zu
2,0 m gemessen von Stammmittelpunkt zuldssig.

Neupflanzungen von Koniferen wie z. B. Thuja, Fichte, Zypresse, Kirschloorbeer und Tanne als Solitar
oder Hecke sind nicht zulassig.

Sogenannte Kies-/Schottergarten, lose Steinschiittungen oder sinngemaRe Oberflachengestaltungen sind
insgesamt nur bis zu einer Flache von 25gm zulassig. Ausgenommen hiervon sind Traufstreifen um
Gebaude, diese sind bis zu einer Breite von 0,5m zulassig.

Mit dem Bauantrag ist ein Freiflachengestaltungsplan im MafRstab 1:200 einzureichen.

Auf den Grundstiicksflachen sind die in der Planzeichnung als zu pflanzend dargestellten Bdume
der nachfolgenden Liste zu entnehmen

Art der Baume und Straucher:

GroRkronige Baume: 7.9.2 Kleinkronige B&dume:

Acer campestre — Feldahorn Acer campestre — Feldahorn
Acer platanoides — Spitzahorn Carpinus betulus — Hainbuche
Acer pseudoplatanus — Bergahorn Sorbus aucuparia — Eberesche
Betula pendula — Birke Sorbus torminalis — Elsbeere
Fagus sylvatica — Rotbuche Sorbus aria — Mehlbeere
Prunus avium — Vogelkirsche Malus in Arten und Sorten — Apfel
Quercus robur — Stieleiche Pyrus in Arten und Sorten — Birne

Tilia cordata — Winterlinde Prunus in Arten und Sorten — Zwetschge

Prunus avium in Arten und Sort.— Kirsche
Straucher auch fir frei wachsende Hecken, als Heister.

Carpinus betulus — Hainbuche Rhamnus frangula — Faulbaum

Cornus mas — Kornelkirsche Rosa canina — Hecken-Rose
Cornus sanguinea — Roter Hartriegel Salix in Arten — Sal-Weide

Corylus avellana — Haselnuss Sambucus nigra — Holunder
Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen Viburnum lantana — Wolliger Schneeball

Lonicera xylosteum — Wasser-Schneeball

Prunus spinosa

— Gem. Heckenkirsche Viburnum opulus
— Schlehe

ErschlieBung

Oberirdische Kabelverteilerschranke (sofern erforderlich) missen so aufgestellt werden, dass diese iber
offentliche Flachen zuganglich sind und in der Flucht der Einfriedung liegen. Die Aufstellung erfolgt auf
Privatgrund.

Einfriedung

Als Einfriedungen sind nur Holz- oder Metallzaune, mit einer Hohe von max. 1,20 m OK

ab Hohe Nachbargelande, zulassig.

Ergénzend sind als Einfriedungen Hecken aus heimischen, standortgerechten Laubgehdlzen in
freiwachsender Form zuldssig. Mdgliche Arten siehe Pflanzliste Hinweis D 6.5 ff..

Wasserwirtschaft / Niederschlagswasserbeseitigung

Das anfallende Niederschlagswasser ist soweit méglich auf dem Grundstiick vorrangig zu versickern.

Ist dies aufgrund der anstehenden Bodenverhéltnisse (wie im vorliegenden Fall) nur bedingt méglich, ist
eine gedrosselte Ableitung Gber den gemeindlichen Mischwasserkanal oder sofern u.a. die Anforderungen
der TRENOG erfiillt sind eine Einleitung des Niederschlagswassers in den Birnbach mdglich.

Auf dem dem Grundstick ist ein Trennsystem vorzusehen.

Es ist eine dezentrale Regenriickhaltung mittels Retentionszisterne oder Riickhaltebecken erforderlich,
bevor das Oberflachenwasser aus dem Grundstiick in den 6ffentlichen RW-Kanal oder den Birnbach
eingeleitet wird. Es ist eine Drosselung der Abflussmenge erforderlich. Das erforderliche
Rickhaltevolumen ist abh&ngig vom Mal der zulassigen Bebauung und dem zuldssigen

Drosselabfluss.

Hegenwasserzulauf e

Motiberlauf
|

Retentionsvolumen — 4

AnschluB an

Immissionsschutz

Die (Teil-)Einhausung der Tiefgaragenrampe ist nach dem diesbeztglichen Stand der Technik fugendicht,
witterungsbestandig und innenseitig schallabsorbierend auszufihren. Das Garagentor sowie
Entwasserungsrinnen im Bereich der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage sind so zu errichten, dass keine
impulshaltigen Geréusche bei der Uberfahrt der Entwasserungsrinnen bzw. beim Offnen und SchlieRen
des Garagentors entstehen. Die Fahrbahnoberflache der Ein- und Ausfahrt ist zu asphaltieren oder mit
einer schalltechnisch gleichwertigen Oberflache zu versehen.

Spezieller Artenschutz / VermeidungsmaRnahmen

Baufeldfreimachung:

Erforderliche Rodungen, Gehdlzriickschnitte bzw. auf den Stock setzen von Gehdlzen sowie
Baufeldraumungen durfen nur auRRerhalb der Brutzeit von Végeln (1.10. — 28.02.) vorgenommen werden.
Anderenfalls ist sicher zu stellen, dass keine briitenden Végel oder andere geschitzte Arten betroffen sind
(z.B. durch 6kologische Baubegleitung wahrend der Baufeldraumung).

Bei den AulRen-, Parkplatz-, und Straflenbeleuchtungen dirfen nur insektenunschéadliche Leuchtmittel
(Natriumdampf-Lampen oder LED ,Warmweif3“ mit max. 2.700 K) verwendet werden. Es ist darauf zu
achten, dass die Abstrahlung nach oben verhindert und das Licht gezielt auf die zu beleuchtenden Flachen
gelenkt wird. Die AuRen-, Parkplatz- und Werbebeleuchtung ist auBerhalb der Offnungszeiten oder
spatestens ab 23:00 bis 06:00 Uhr abzuschalten (Lichtverschmutzung eindammen).

Nachbaustellen bzw. eine direkte Beleuchtung umliegender Gehdélzbestande sind nicht zulassig.

Zusammenfassung erforderlicher VermeidungsmafRnahmen:

Potenzieller Quartierbaum:

Im Zeitraum Oktober bis Februar ist der Kronenbereich des potenziellen Quartierbaums zu entfernen.
Dabei ist darauf zu achten, dass Aste mind. 2m oberhalb der letzten Hohle bzw. Rindenspalte gekappt
werden. Die Hauptstamme mit den Héhlen bzw. Rindenspalten verbleiben vorerst. Wird festgestellt, dass
die jeweiligen gekiirzten Aste hohl sind, so sind die Enden entsprechend zu verschlieRen.

Bis zum 15.04. (je nach Witterung) erfolgt eine Kontrolle der vorhandenen Hohlen. Damit alle Hohlen
kontrolliert werden Kénnen wird ggf. ein Hubsteiger erforderlich.

Da durch die Sichtkontrolle nicht alle Héhlen optimal gesichtet werden kénnen, werden alle Héhlen nach
der Sichtkontrolle mit einem Einwegverschluss verschlossen. Dieser muss tber mind. 3 N&chte bei
geeigneter Witterung ab dem 15.04. abgebracht werden.

Eine Fallung des potenziellen Quartierbaums erfolgt frihestens ab 18.04. und spéatestens am 30.04., da
dann eine Nutzung als Wochenstubenquartier und als Winterquartier ausgeschlossen werden kann.

Als Ersatzquartiere sind an verbleibenden Bdumen oder Bdumen im rdumlich-funktionalen Zusammenhang
3 Fledermauskasten sowie 1 Uberwinterungshéhle (an sonnenabgewandeten Seiten) anzubringen. Die
Kasten sind so zu positionieren, dass im Nahbereich freie Anflugmdglichkeit gewahrleistet ist. Die Kasten
kdénnen gruppenweise angebracht werden. Die Aufhanghdhe sollte 3-6m betragen. Fur die Anbringung sind
Aluminiumnégel zu verwenden. Die Standorte sind zu dokumentieren und der Unteren Naturschutzbehdérde
vorzulegen. Die Fledermauskasten sind jahrlich zu priifen und ggf. zu reinigen, um ihre Funktionsfahigkeit
sicherzustellen. Defekte oder abgangige Kasten sind zu ersetzen.

Weitere MaRnahmen zum Artenschutz:

Vermeidung von Eintrdgen ins Gewasser. Einschwemmungen von Feinteilen aus dem Baufeld / der
Baugrube sind durch geeignete SchutzmalRnahmen zu vermeiden. Ablagerungen, Baustofflager und
Baustelleneinrichtungsflachen sind im bachnahen Bereich nicht zuldssig, Baugerate und Maschinen dirfen
in gewassernahem Bereich nicht betankt, gereinigt oder gewartet werden. Es erfolgt kein Eingriff in den
Birnbach.

Beschrankung des Baufelds auf das erforderlich Maf3. Keine Baustelleneinrichtungs-/Baufeldflachen in
sensiblen Bereichen z.B. im Bereich Birnbach

Im Garten sind Geholze im Zeitraum Oktober bis Februar (ausgenommen sog. Quartierbaume, siehe
zuvor) zu entfernen. Danach erfolgt ein Vergrdmen von potentiell vorkommenden Zauneidechsen durch
Kurzhalten der Vegetation von Mitte Marz bis Baufeldfreimachung und Baubeginn. Dadurch wird der
Eingriffsbereich unattraktiv gestaltet und méglicherweise vorkommende Zauneidechsen wandern in
attraktivere Lebensrdume ab.

Aufbau eines Reptilien- und Amphibienzauns (Héhe ca. 50cm) nach der ersten Mahd im Mérz entlang der
Eingriffsgrenze, im Ubergang zu extensiv genutzten Bereichen (westlich im Bereich der Béschung am
Bach, wo keine Mauer besteht), so dass keine Reptilien oder Amphibien in das Baufeld geraten. Der Zaun
ist entweder ca. 10cm einzugraben oder der untere Teil des Zaunes ist durch Erd- oder Sandmaterial so zu
verdichten, dass keine Reptilien den Zaun unterqueren kénnen. Der Zaun ist bis zum Ende der
BaumafRnahmen zu belassen. Die Funktionsfahigkeit ist durch regelmaRiges Ausmahen sowie der
Kontrolle auf evtl undichte Stellen zu Gberprifen und zu erhalten.

Der Baubeginn erfolgt frihestens ab April, da dann ausgeschlossen werden kann, dass sich
Zauneidechsen in ihren Winterquartieren befinden und ein Abwandern mdglich ist.

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung von Nestern und Nestlingen sind erforderliche MafRnahmen des
Gehdlzruckschnitts aulRerhalb der Vogelbrutzeit durchzufiihren (also keine MalRhahmen im Zeitraum Méarz
bis September).

Aufgrund des potenziellen Winterquartiers fiir Fledermause ist eine Rodung des potenziellen
Quartierbaums auRerhalb der Vogelbrutzeit nicht mdglich. Hier erfolgt eine Kappung der Krone im Zeitraum
Oktober bis Februar (siehe zuvor), so dass eine Nistmdglichkeit im Bereich der Krone nicht mehr méglich
ist. Sollte bei der Sichtkontrolle Brutaktivitat im Bereich der Hohlen festgestellt werden, so ist diese
abzuwarten.

Far den entfallenen potenziellen Quartiersbaum sind im raumlich-funktionalen Zusammenhang 3
Vogelnistkasten z.B. an anderen Baumen anzubringen. Die Kasten sind so zu positionieren, dass im
Nahbereich freie Anflugmdglichkeit gewahrleistet ist. Fir das Anbringen sind Aluminiumnagel zu
verwenden. Die Lage der Kasten ist zu dokumentieren und der Unteren Naturschutzbehdrde mitzuteilen.
Die Kasten sind regelmaRig zu saubern und auf ihre Funktionsfahigkeit zu Gberprifen.

12.4

13.
13.1

O

Zum Erhalt der Artenvielfalt sollen Nistplatze / Nistkasten fir Gebaudebriter vorgesehen und unterhalten
werden. Fir Wohngebaude sollten je Wohnung 0,6 Quartiere vorgesehen werden, fir Gewerbegebaude ab
4 m Wandhohe je Ifm. Fassadenlénge 0,2 Quartiere. Das Ergebnis wird aufgerundet. Vogelkasten sind
jahrlich zu reinigen (Anbringung in Reichweite), Fledermauskasten nach Bedarf (selbstreinigende Modelle
verfuigbar).

Denkmalschutz

Fir Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei der
zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde zu beantragen ist. Im Rahmen der Genehmigungsverfahren
wird das BLfD die fachlichen Belange der Bodendenkmalpflege formulieren.

HINWEISE DURCH TEXT:

Loschwassermenge ergibt sich aus der Technischen Regel des DVGW (Arbeitsblatt W 405). Bei Entnahme
dieser Loschwassermenge darf der Mindestdruck im Leitungsnetz nicht unter 1,5 bar abfallen. Die erste
Loschwasserentnahmestelle (Hydrant) soll nicht weiter als 75 m von den geplanten Objekten entfernt sein.
Die Léschwasserversorgung ist durch das bestehende Wasserversorgungsnetz des Wasserversorgers

Rettungsdienst gesichert sein. Bei der Ausfihrung sind die Vorgaben der ,Richtlinien Gber Flachen fir die

Geléndeoberflache liegt, dirfen nur errichtet werden, wenn fir Hubrettungsgerate der Feuerwehr eine

Alle Bauvorhaben sind gegen Hang- und Schichtwasser zu sichern. Gegen ggf. auftretendes Schicht- bzw.
Grundwasser ist jedes Bauvorhaben bei Bedarf zu sichern. Keller- und Lichtschachte sind wasserdicht

Bodenbeschaffenheit moglich, deshalb muss der grofite Teil des Niederschlagswassers abgeleitet werden.
Oberflachenwasser, das von Manipulationsflachen abfliel3t, darf generell nicht Gber Sickerschachte bzw.

Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV vom
01.10.2008 erfullt und die zugehoérigen Technischen Regeln beachtet werden, sind derartige Anlagen zur
Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei. Unverschmutztes Niederschlagswasser von
Dachflachen und sonstigen Flachen auf denen nicht mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird,
ist vorrangig Uber die belebte Bodenzone zu versickern. Die Technischen Regeln zur Versickerung sind zu
beachten und ausreichende Flachen hierfir vorzusehen. Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser

erflllt sind. In den Gbrigen Fallen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Dingolfing-Landau

Das anfallende — nicht verunreinigte - Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen Freiflachen

werden. Eine Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers zur Brauchwassernutzung wird empfohlen.

eventuell vorhandene Versorgungsleitungen bei den jeweiligen Sparten zu informieren. Der Plan ist zur

Bei Wohngebauden sind die Wohngrundrisse so zu planen, das Beeintrachtigungen durch Stra3en- und

Die Luftschalldammungen der Umfassungsbauteile von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen miissen den

Mindestanforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen gemaR DIN 4109-1 zu erfillen.

Durch die bestehende Landwirtschaft und den damit verbundenen Verkehr ist mit Geruchs-, Staub- und

und bei

Abfallrechts-/Bodenschutzbehdérde zu informieren um die nachsten Schritte hinsichtlich Deklaration und

AuffillmaRnahmen: es dirfen ausschliellich Béden aus der Region (d.h. Kommune oder im Umgriff der
Flachen) oder analysierte Béden deren Zuordnungsklasse nach LAGA keine Verschlechterung darstellt

Wahrscheinlichkeit héherer Arsengehalte im Rahmen von BaumaRnahmen nach Méglichkeit ausgebautes

Sollte im Rahmen der BaumalRnahme Bodenmaterial aus diesem Bereich die Baustelle verlassen, ist aus
bodenschutzfachlicher Sicht eine Untersuchung auf Arsen erforderlich. Hierzu wird auf das LFU-Merkblatt

Die ordnungsgemalfe Verbringung des im Zuge der BaumalRnahme anfallenden und im Baugebiet nicht

Es ist eine genaue Massenbilanzierung des anfallenden Aushubmaterials zu erstellen, aus der hervorgeht
wieviel und welches Aushubmaterial die Baustelle zur Verwertung oder Deponierung verlasst. Die sach-,

Ausreichende Lagerflachen fir das anfallende Aushubmaterial und die notwendigen Lagerzeiten sind dabei
Die geltenden gesetzlichen und rechtlichen Vorschriften fiir die weitere Verwertung bzw. Entsorgung des
anfallenden Aushubmaterials sind zu beachten. Insbesondere sind bei entsprechender Verwertung die §§ 6

Evtl. fir die Verwertung erforderliche Genehmigungen bzw. Anzeigen sind rechtzeitig bei der zustandigen

Ist eine archaologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei der Verwirklichung von Bebauungsplanen

Archéaologische Ausgrabungen kdnnen abhangig von Art und Umfang der Bodendenkmaéler einen erheblic
hen Umfang annehmen und missen friihzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- und Nachbereitung aller

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april_2020.pdf.

GemaR Art. 6 BayDSchG bedarf der Erlaubnis, wer in der Nahe von Baudenkmalern Anlagen errichten,
verandern oder beseitigen will. Auf die Schutzbestimmungen der Art. 4-6 (BayDSchG) wird hingewiesen.

1. ErschlieBung (Ver- und Entsorgung, ohne Verkehr)

1.1 Trinkwasserversorgung

1.1.1  Samtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage des
Wasserversorgers anzuschlielen.

1.1.2 Bei der Auswahl der Rohrwerkstoffe fur die Hausinstallation ist die korrosionschemische
Beurteilung des Trinkwasser zu berlcksichtigen.

1.2 Brandschutz / Léschwasserversorgung

1.2.1  Fir das Plangebiet ist die Grundversorgung an Léschwasser sicherzustellen. Die notwendige
gesichert. Ist fir geplante Bauvorhaben eine erhéhte Menge erforderlich ist auf dem Grundstiick eine
Léschwasserzisterne zu errichten.

Feuerwehrzufahrt:

Es muss eine Zufahrtsmdoglichkeit zu den geplanten Objekten fir Feuerwehrfahrzeuge und den
Feuerwehr” zu beachten und einzuhalten.

Rettungsweq:

Gebaude deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr fiihrt und bei denen die
Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m tber der
geeignete Zufahrt sowie geeignete Aufstellflachen unter diesen Anleiterstellen vorhanden sind. Die
Vorgaben der ,Richtlinie fur Flachen” fiir die Feuerwehr sind dabei einzuhalten.

1.3 Abwasserentsorgung

1.3.1  Samtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage des Abwasserentsorgers
anzuschlie3en.

1.3.2 Das Abwasser ist im Mischsystem abzuleiten. Es wird jedoch empfohlen auf dem Grundstiick ein
Trennsystem vorzubereiten und Regenwasser und Schmutzwasser erst kurz vor der Einleitung in den
offentlichen Kanal zusammenzuschlief3en.

1.3.3 Das zur Verfiigung stehende Abwasserkontingent ist abgesichert.

14 Oberflachenwasserbeseitigung

1.4.1 Die geplanten Malnahmen kénnen durch wild abflieRendes Wasser betroffen sein und bewirken
selbst auch Veranderungen. Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass es fir die bestehende Bebauung
wie auch fur kiinftige Bebauung bei Starkniederschlagen zu keinen beldstigenden Nachteilen kommt.
Auf § 37 WHG wird hingewiesen.

14.2
auszubilden.

1.4.3 Im Planungsgebiet ist keine ausreichende Versickerung von Niederschlagswasser aufgrund der
unbefestigte Flachen in das Grundwasser gelangen oder iber Regenwasserkanale in ein
Oberflachengewasser eingeleitet werden, da dabei eine nachhaltig nachteilige Verunreinigung der
Gewasser zu erwarten ist.
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in oberirdische Gewasser ist erlaubnisfrei sofern die Anforderungen der TRENOG vom 17.12.2008
zu beantragen.

1.4.5 Bei Einreichung eines Bauantrages ist ein genehmigungsfahiger Abwasserplan vorzulegen.

1.4.6 Fur Bauwasserhaltungen und Bauten im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
erforderlich. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn beim Landratsamt Dingolfing-Landau zu beantragen.

1.4.7 Licht- bzw. Kellerschachte miissen so angebracht werden, dass ein Eindringen von
Oberflachenwasser ausgeschlossen ist.

14.8
(z.B. Zufahrten und Terrassen) auf den Privatgrundstiicken soll in einer Regenwasserzisterne mit
Ruckhaltevolumen zwischengespeichert und Uber den gemeindlichen Regenwasserkanal abgeleitet

1.5 Sparten

1.5.1 Die mit Erdbewegungen beauftragten Firmen sind anzuhalten, sich vor Beginn der Bauarbeiten tber
Mafentnahme nicht geeignet.

2. Immissionsschutz
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Gewerbeldrm ausgeschlossen werden kdénnen.

2.2 Schallschutznachweis nach DIN 4109
diesbeziiglich allgemein anerkannten Regeln der Technik gentigen. In jedem Fall sind die

2.3 Gewerbeldrm
Es wird darauf hingewiesen, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans innerhalb des
Gerauscheinwirkungsbereichs von berwiegend nichtstérenden Gewerbebetrieben liegt, mit
Larmimmissionen ist zu rechnen.

2.4
Larmemissionen zu rechnen.

3. Altlasten/Boden

3.1 Die vorliegenden Bdden sind durch Analytik zu bewerten (Schadstoffgehalt nach LAGA/DepV)
zuladssigen Mallnahmen (z.B. Verfiillungen) zu verwerten oder ordnungsgemalf zu beseitigen (z.B.
Erdaushubdeponie). Bei Ergebnissen iber Z1.1 oder DK 0 ist die zusténdige
Abfallrechts-/Bodenschutzbehdrde zu informieren.

3.2 Werden organoleptische Auffalligkeiten oder Storstoffe festgestellt, ist ebenso die zustandige
weiterer MalRnahmen (Erkundung) festzulegen.

3.3
(z.B. vorliegend LAGA Z 0 -> keine Auffiillung mit LAGA Z 1.1), Verwendung finden.

3.4 Der Mutterboden, welcher bei der Errichtung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schiitzen. Es ist die DIN 19731
insbesondere Kapitel 7.2 welche den Ausbau, die Trennung und die Zwischenlagerung des
Bodenmaterials regelt einzuhalten.

3.5 Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist aufgrund der in dem Bereich vorliegenden erhéhten
Bodenmaterial in diesem Bereich wieder zu verwenden.

.Beprobung von Boden und Bauschutt", sowie auf das Merkblatt ,Handlungshilfe fiir den Umgang mit
geogen arsenhaltigen Béden" verwiesen.

Sofern die Verwertung auf einem anfallstellennahen Flurstiick mit ebenfalls erhdhter
Arsenwahrscheinlichkeit erfolgt, besteht kein weiterer Untersuchungsbedarf.

wieder zu verwendenden Aushubmaterials ist durch entsprechende Unterlagen zu dokumentieren.
Diese sind aufzubewahren und auf Verlangen der Bodenschutzbehdrde beim Landratsamt
Dingolfing-Landau vorzulegen.

umweltgerechten und rechtskonformen Verwertungs- und Entsorgungswege sind darin aufzuzeigen.
zu berlcksichtigen.

Grundsatzliche Hinweise:

bis 8 BBodSchV einzuhalten.

Stelle zu beantragen bzw. einzureichen.

4. Denkmalschutz
Es ist bei Erdarbeiten voraussichtlich mit Funden zu rechnen.

4.1 Far Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche
Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei
der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde zu beantragen ist.
grundséatzlich vor der Parzellierung die gesamte Planungsflache archdologisch qualifiziert untersucht
werden, um die Kosten fir den einzelnen Bauwerber zu reduzieren.
erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu beriicksichtigen. Die aktuellen fachlichen
Grundlagen fir Durchfiihrung und Dokumentation archaologischer Ausgrabungen finden Sie unter

4.2 Bodendenkmaler sind gemaR Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der
ungestorte Erhalt dieser Denkmaler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamtes fir
Denkmalpflege Prioritat, Bodeneingriffe sind deshalb auf das unabweisbar notwendige Mindestmalf}
beschranken.

4.3

5. Grunbereiche und Schutzzonen

5.1 Baumbestéande sind wahrend der BaumaRnahmen nach DIN 18920 und RAS LP 4 zu schiitzen.

5.2 Im Nahbereich von Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist das Pflanzen tiefwurzelnder Baume
unzuléssig.

5.3

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten. Baume und
tiefwurzelnde Straucher dirfen aus Griinden des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand
von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind geeignete
SchutzmaRBnahmen mit dem jeweiligen Versorger durchzufihren.

5.4 Schutzzonenbereich fiir Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse.
Das “Merkblatt tber Baume, unterirdische Leitungen und Kanale", Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag
www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie GW125 ist zu beachten.
Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen bestehenden Bau- und
Bepflanzungsbeschrankung machen wir darauf aufmerksam, dass Plane fir Bau- und
Bepflanzungsvorhaben jeder Art den Bayernwerken rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind.
Dies gilt insbesondere fiir Strallen- und Wegebaumalnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau,
Aufschittungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewasser und Aufforstungen.
Das jeweils giiltige “Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen® ist zu beachten.
Die jeweils gliltigen “Sicherheitshinweise fur Arbeiten in der Nahe von Kabel-, Gas- und Freileitungen® sind
zu beachten.
Auskunfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen kénnen Sie online
Uber Planauskunftsportal der Bayernwerke einholen. Das Portal erreichen Sie unter:
https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html

6. Abfallentsorgung

6.1 Zur Millvermeidung wird empfohlen, organische Abfalle auf den Wohnbaugrundstiicken zu
kompostieren.

6.2 Die Verpflichteten haben die Abfallbehaltnisse vor der fiir das Abholen festgesetzten Zeit
geschlossen an der Birgersteigkante der Fahrbahn oder, wo kein Blrgersteig vorhanden ist, am
auRersten Rand der StralRe oder an einem zur Abholzeit zugénglichen Ort, der nicht mehr als
5,0 m vom Garteneingang entfernt ist, bereitzustellen und unverziiglich nach deren Entleerung an ihren
Standort zurlickzubringen. Fahrzeuge oder FulRganger dirfen durch die Aufstellung nicht behindert oder
gefahrdet werden.

6.3 Kann ein Grundstiick nicht unmittelbar von den Sammelfahrzeugen angefahren werden, miissen die
Abfalle am Abfuhrtag zu Leerung zu einer vom Verband oder seinen Beauftragten bestimmten
Sammelstelle gebracht werden, die an einer mit dem Sammelfahrzeug befahrenen éffentlichen
Verkehrsflache liegt.

Sind Abfallbehaltnisse am Abfuhrtag aus einem vom Verband oder seinen Beauftragten nicht zu
vertretenden Grund unzugénglich, so erfolgt die Entleerung und Abfuhr erst am nachsten
regelmaRigen Abfuhrtag. An der SudetenstralBe / Schellenbruckplatz ist eine geeignete Flache fir das
Abstellen der Abfallbehalter am Abfuhrtag vorzusehen.

Nutzung erneuerbarer Energien, Nachhaltigkeit

8.1 Dacher sind auf der Ost-, Std- und Westseite mit einer Fotovoltaikanlage und einer angemessenen Anzahl
Warmwasserkollektoren zu versehen. Vorschlag: Die Gré3e der Fotovoltaikanlage sollte mindestens ca. 4
bis 6 kWp je 100gm Dachflache betragen. Die Ausrichtung mindestens eines Gebaudes auf jedem
Grundstiick sollte so sein, dass eine optimale Nutzung der Sonnenenergie mdoglich ist.

8.2 Es wird empfohlen 6kologisch nachhaltige und regional erhéltliche Baustoffe wie beispielsweise Holz,
Dammungen aus Naturfasern, etc. zu verwenden.

Verfahrensvermerke

Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB

1. Der Marktrat hat in der Sitzung vom 11.03.2024 gemaR § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Hubertushéhe® beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
12.03.2024 ortsublich bekannt gemacht.

2. Auf die friihzeitige Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB
wurde verzichtet (§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB).

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 11.03.2024 wurden die Behdrden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange in der Zeit vom 21.03.2024 bis einschliel3lich 24.04.2024
beteiligt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 11.03.2024 wurde mit der Begrindung
gemalR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.03.2024 bis einschlieRlich 24.04.2024 &ffentlich
ausgelegt.

5. Der Markt Frontenhausen hat mit Beschluss des Marktrates vom 22.07.2024 den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom 22.07.2024 als Satzung
beschlossen.

Frontenhausen, den .........ccoceevevivennnn.
(Siegel)

Dr. Franz Gassner, Erster Blirgermeister
6. Gem. § 10 Abs. 2 BauGB ist eine Genehmigung des Bebauungsplanes nicht erforderlich.
7. Ausgefertigt

Frontenhausen, den .........ccocevvieivennnn.
(Siegel)

Dr. Franz Gassner, Erster Blirgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplanwurdeam __ . . gemaR § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden im Rathaus des Marktes Frontenhausen zu
jedermanns Einsicht bereit gehalten und tber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Frontenhausen, den ..........ccocevvevevennnn.

(Siegel)

Dr. Franz Gassner, Erster Blrgermeister

PLANINHALT

Bebauungsplan "Hubertushdhe”

VORHABENSTRAGER

Markt Frontenhausen
Marienplatz 3

84160 Frontenhausen
Landkreis Dingolfing-Landau

PLAN PLANNUMMER
1 03
Projekthummer MASSSTAB
1:500
DATUM GEZ DATUM DRUCK DATUM GEPR
23.07.24 Vorentwurf
GEZEICHNET GEPRUFT in der Fassung vom
® t 22.07.2024
DATEINAME PLANGROSSE
817-22 2024.07.22 BPL Hubertushéhe 01_plan.vwx 1 ,06 / 0,8

BREINL.

landschaftsarchitektur + stadtplanung

florian breinl
dipl.-ing. (fh) landschaftsarchitekt byak / stadtplaner srl

telefon 08734 9391396
mobil 0151 10819824
info@breinl-planung.de

industriestralRe 1
94419 reisbach/oberminchsdorf
www.breinl-planung.de




	03 [Bebauungsplan "Hubertushöhe"]
	1/01
	4/03


